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	Swiss Safety Center AG
Richtistrasse 15, CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 44 877 62 22
	



	ZERTIFIZIERUNGSANTRAG - DEMANDE DE CERTIFICATION - CERTIFICATION APPLICATION

	Auftraggeber:
	Text
	Unser Zeichen:
	Text	Auftrags-Nr.:
	Text
	Telefon-Nr.:
	Text	E-Mail:
	Text
	

	Konformitätsbewertungsstelle:
	

	Swiss Safety Center AG
Druckgeräte 
Richtistrasse 15 / Postfach
CH-8304 Wallisellen
	

	

	2014/68/EU Modul:
	☐ G
	☐ B (Baumuster) + F
	☐ B (Entwurfsmuster) + F

	
	☐ H1 Entwurfsprüfung
	☐ F, Angabe Modul B: Text
(EU-Baumusterprüfbescheinigung ist beizulegen)

	

	Druckgeräteart:
	☐ Behälter, ☐ Rohrleitung, ☐ befeuertes oder anderweitig beheiztes Druckgerät, ☐ Druckhaltendes Ausrüstungsteil, ☐ Text

	Bezeichnung:
	Text
	Zeichnungs-Nr. / Revision:
	Text
	Fabrik-Nr.:
	Text
	Aufstellungsort:
	☐ CH, ☐ EU, ☐ GB, ☐ Singapur, MoM, ☐ anderer: Text

	Dokumentation in der Sprache:
	☐ de, ☐ fr, ☐ en, ☐ Text

	Technische Spezifikation / Regelwerk zur Erfüllung der wesentlichen sicherheitstechnischen Anforderungen:

	☐ AD 2000
	☐ EN 13445
	☐ EN 13480
	☐ ASME Text

	☐ Anderes Regelwerk oder
	zusätzliche Anforderungen:
	Text
	☐ Bemerkungen:
	Text
	angewandte Regelwerke und Normen sind auf der Zeichnung zu benennen und aufzulisten

	Anmerkungen: 
Bauteile, für welche der Hersteller einen Subauftrag übernommen hat, oder welche in einem Subauftrag vergeben werden sollen (z.B. gewölbte Böden, welche geschweisst, geformt oder wärmebehandelt werden), müssen ebenfalls der Kontrolle der notifizierten Stelle unterliegen. Schweissverfahren, Qualifikation der Schweisser, Formgebungsverfahren, Wärmebehandlungsverfahren, Verfahren der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung, Prüfungsergebnisse usw. des Subunternehmers, welche erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die Anforderungen der Richtlinie erfüllt werden, müssen ebenfalls als Teil der technischen Dokumentation vorgelegt werden.
Mit Unterzeichnung dieses Formulars anerkennt der Hersteller die AGB von Swiss Safety Center als integrierenden Bestandteil des Auftrages. Ebenfalls als mitgeltend vereinbart werden die Allgemeinen Zertifizierungsbedingungen (AZB), die akkreditierungsrechtlich vorgeschrieben sind.

	Ich bestätige, dass derselbe Antrag bei keiner anderen notifizierte Stelle eingereicht worden ist.
Die Angaben auf Seite 2 wurden zur Kenntnis genommen und die erforderlichen Unterlagen beigelegt.

	Datum: Datum
	Firmenstempel und Unterschrift des Herstellers

	Beilagen zur Prüfung:
(siehe Seite 2)
	Text




	Zwingend erforderliche Beilagen für Entwurfsprüfungen:
(als PDF-Datei oder je 2-fach als Papierkopie)

	

	☐	Analyse der Gefahren und Risiken
	☐	Technisches Datenblatt (ev. auf Zeichnung)

	☐	Zeichnungen
	☐	Entwurf der Konformitätserklärung

	☐	Festigkeitsberechnungen
	☐	Entwurf des Typenschildes

	

		Spätestens bei Objektabnahme vorzulegen:

	




	☐	Betriebsanleitung 

	☐	Zulassungen für dauerhafte Werkstoffverbindungen (z.B. WPQR und Arbeitsprüfungen AP)

	☐	Zulassungen für Personal (Schweisser und Bediener) von Werkstoffverbindungen

	☐	Qualifikationen für ZfP - Personal (Zerstörungsfreie Prüfungen)

	☐	ZfP-Protokolle mit Prüflagepläne

	

	Checkliste: Inhalt der vom Hersteller gelieferten technischen Unterlagen

	

	Die technischen Unterlagen müssen eine Bewertung der Übereinstimmung des Druckgerätes mit den geltenden Anforderungen der Richtlinie ermöglichen. Die Unterlagen müssen Entwurf, Fertigung und Funktionsweise des Druckgerätes abdecken, soweit es für die Bewertung erforderlich ist, und folgendes enthalten:

	
	
	Vollständig vorhanden? *

	1. 
	Eine Beschreibung des Gerätes.
	☐ Ja     ☐ Nein     ☐ n.a.

	2. 
	Nachweis einer durchgeführten Gefahrenanalyse und deren Resultate (Details der Abhandlungsmethode der Gefahren).
	☐ Ja     ☐ Nein     ☐ n.a.

	3. 
	Entwürfe, Fertigungszeichnungen und -pläne von Bauteilen, Unterbaugruppen, 
Schaltkreisen usw.
	☐ Ja     ☐ Nein     ☐ n.a.

	4. 
	Beschreibungen und Erläuterungen, die zum Verständnis der genannten Zeichnungen und Pläne, sowie der Funktionsweise des Druckgerätes erforderlich sind.
	☐ Ja     ☐ Nein     ☐ n.a.

	5. 
	Ergebnisse der Konstruktionsberechnungen oder durchgeführten Prüfungen.
	☐ Ja     ☐ Nein     ☐ n.a.

	6. 
	Einzelgutachten für Werkstoffe (PMA).
	☐ Ja     ☐ Nein     ☐ n.a.

	7. 
	Wechselbelastung beachtet: variierender Druck, Temperatur, Vibrationen, Ein- und ausschalten, etc.
n.a. wenn N ≤ 1000 (bei AD 2000 oder EN 13480); n ≤ 500 (bei EN 13445)
	☐ Ja     ☐ Nein     ☐ n.a.

	8. 
	Stutzenkräfte von anschliessenden Rohrleitungen, Rührwerken, usw.
	☐ Ja     ☐ Nein     ☐ n.a.

	9. 
	Expansion von Rohrleitungen bei erhöhter Temperatur.
	☐ Ja     ☐ Nein     ☐ n.a.

	10. 
	Wind-, Schnee-, Verkehrs- und Erdbebenbelastung.
	☐ Ja     ☐ Nein     ☐ n.a..

	11. 
	Berücksichtigung von weiteren Belastungen, so wie: 
a) Innen- und/oder Aussendruck.
b) Statische Höhe der Flüssigkeit unter Arbeitsbedingungen.
c) Gewicht des Behälters und Inhaltes.
d) Gewicht des Wassers bei der Wasserdruckprobe.
e) Örtliche Belastungen durch jede Art von Befestigung.
f) Stossbeanspruchung, hervorgerufen durch Wasserschlag oder wallenden Behälterinhalt.
g) Thermische Spannungen.
h) Sonstige Belastungen.
	
☐ Ja     ☐ Nein     ☐ n.a.
☐ Ja     ☐ Nein     ☐ n.a.
☐ Ja     ☐ Nein     ☐ n.a.
☐ Ja     ☐ Nein     ☐ n.a.
☐ Ja     ☐ Nein     ☐ n.a.
☐ Ja     ☐ Nein     ☐ n.a.

☐ Ja     ☐ Nein     ☐ n.a.
☐ Ja     ☐ Nein     ☐ n.a.

	12. 
	Angaben zu den bei der Fertigung vorgesehenen Prüfungen.
	☐ Ja     ☐ Nein     ☐ n.a.

	13. 
	Angaben zu den erforderlichen Qualifikationen und/oder Zulassungen (z.B. Schweissverfahren und Qualifikation der Schweisser, Qualifikation des ZfP Personals usw.).
	☐ Ja     ☐ Nein     ☐ n.a.

	14. 
	Bei Unterbeauftragung: alle relevanten Unterlagen, siehe Anmerkung
	☐ Ja     ☐ Nein     ☐ n.a.

	* n.a. = nicht anwendbar
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